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RS OGH 1954/5/7 2Ob139/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1954

Norm

ABGB §1154

ABGB §1389

Rechtssatz

Wenn ein Bauer mit einem Landarbeiter einen Vergleich schließt, worin er ihm zweitausend Schilling an restlichem

Lohn bedingungslos zusichert, muß er diesen Vergleich einhalten, auch wenn er nachträglich Beiträge zur

Sozialversicherung vorgeschrieben bekommt.
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